
 

 
 

 

Vorstand VLM (verabschiedet am 21. Oktober 2024) 
 
Zuständigkeit gemäss Statuten 
Gemäss Statuten des VLM ist «der Präsident zuständig für die Einberufung  
und Leitung der Generalversammlung und der Vorstandssitzungen. Zudem 
leitet er die strategische Ausrichtung des Vereins». Die Vereinsführung   
und Interessenvertretung erfolgt nach den Grundsätzen der Statuten vom 
28.02.2018. 

 
Aufgaben und Handlungskompetenzen 
1. Leitung des VLM 
• Generalversammlung, Vorstandssitzungen (ca. 5× 

jährlich), Sitzungen Leitungsteam (ca. 5× jährlich) 
 
2. Vertretung des VLM und der Anliegen der Gymnasien und Mittelschu-
len   nach aussen: 
• Präsidentenkonferenz und Delegiertenversammlung des VSG (ca. 

4× jährlich) 
• Delegiertenkonferenz ALP (Arbeitsgemeinschaft Luzerner 

Personalverbände) (ca. 2× jährlich) 
• Kontakte zu BKD und DGym (halbjährliche Treffen) 
• Kontakte zur Rektorenkonferenz (nach Bedarf) 
• Kontakte zur EBKK (kantonsrätliche Bildungskommission – 

jährliche Treffen) 
• Medienkontakte und -anfragen (nach Bedarf) 
• Kontakt zu Partnerverbänden (LLV, LCH-BU usw.) (nach Bedarf) 

 
3. Redaktion des ca. 3× jährlich erscheinenden Verbandsorgans «VLM 
aktuell» 

 
4. Mithilfe bei der Organisation des alle zwei Jahre stattfindenden TLM 
(Tag der Luzerner Mittelschullehrpersonen) 
 

 
 
 
 

 
5. Beratung der Mitglieder in arbeitsrechtlichen Fragen und Vermittlung von 
juristischer Unterstützung 

 
Anforderungsprofil 
• Gymnasial- oder Mittelschullehrperson im Kanton Luzern 
• Interesse an politisch-gewerkschaftlicher Arbeit (Politik-Erfahrung ist 

von Vorteil) 
• Leitungskompetenzen und Teamfähigkeit 
• Strategisches Denken und Handeln 
• Hartnäckigkeit und hohe Belastbarkeit 
• Offen im Umgang mit Politiker*innen und Medien 
• Freude am Verfassen von Texten und Organisieren von Anlässen 

 
Leitungsteam 
Das Präsidium wird in seiner Arbeit durch das Vize-Präsidium und das 
Sekretariat unterstützt, welche ebenfalls für ihre Tätigkeit entschädigt 
werden.  Gemeinsam mit dem Präsidium bilden sie das Leitungsteam des 
VLM. 

 
Arbeitszeit 
Entsprechend der Natur der Verbandstätigkeit wird keine feste Arbeitszeit 
festgelegt. 

 
Entlohnung/Spesen 
Die jährliche Entlastung des Präsidiums beträgt 3.5 Unterrichts-Lektionen, 
was ca. 290 Arbeitsstunden pro Jahr entspricht. Das Unterrichtspensum 
muss gegebenenfalls reduziert werden, damit kein Überpensum entsteht. 
Spesen werden jeweils auf das Ende des Schuljahres abgerechnet (z. B. 
Auslagen für amtsbedingte Fahrten, Geschenke, Literatur sowie Büromate-
rialien). 

 
Für Fragen und Bewerbungen stehen Roland Scheuber (079 935 62 84 
roland.scheuber@sluz.ch) und alle Vorstandsmitglieder gerne zur 
Verfügung. 

  

Gesucht: 
Neue*r VLM-Präsident*in 




